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Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Süd; Weißenfels – Außenstelle Halle 
 
 
Amt für Landwirtschaft,       Halle/S., 17.02.2015 
Flurneuordnung und Forsten Süd 
Sitz  : Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels 
Postanschrift : PF 1655,              06655  Weißenfels 
Außenstelle Halle 
Sitz  : Mühlweg 19, 06114 Halle (Saale) 
 
    
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Flurbereinigungsverfahren „Rothenschirmbach FL“, 
Landkreise Mansfeld-Südharz, Saalekreis 

 
Feststellungsbeschluss zur Wertermittlung zum Erweiterungsgebiet des 

Flurbereinigungsverfahrens 
„Rothenschirmbach FL“, Verf.-Nr. 611-46 ML0 215 

 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd stellt die Ergebnisse der  
Wertermittlung der in das Erweiterungsgebiet des o.g. Flurbereinigungsverfahrens  
eingebrachten Grundstücke mit dem aus der Bodenwertkarte ersichtlichen Inhalt fest. 
 
Diese Feststellung der Wertermittlungsergebnisse gilt für das ganze Flurbereinigungsgebiet  
und ist, sobald sie unanfechtbar geworden ist, für alle Beteiligten bindend. 
 
Als Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung der Grundstücke des 
Flurbereinigungsgebietes liegen 
 

- die Niederschriften über Einleitung und Durchführung der Wertermittlung, 
Ergebnisniederschrift zum Termin nach § 32 Flurbereinigungsgesetz, 

- der Wertermittlungsrahmen sowie 
- die Bodenwertkarten, 
- die automatisierte Liegenschaftskarte mit den Ergebnissen der Reichsbodenschätzung und 

eingetragenen Änderungen 
 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten in der Zeit vom 23.03.2015 bis 10.04.2015 
in der Verwaltung der: 
 
Lutherstadt Eisleben    Verbandsgemeinde Weida-Land 
Markt 1     Hauptstraße 43 
06295 Lutherstadt Eisleben   06268 Nemsdorf-Göhrendorf 
 
Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land 
Pfarrstraße 8 
06317 Seegebiet Mansfelder Land OT Röblingen am See 
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sowie im   Amt für Landwirtschaft 

Flurneuordnung und Forsten Süd  
Außenstelle Halle 
Mühlweg 19  
06114 Halle/S. 
 

während der üblichen Dienststunden aus. 
 
Der Feststellungsbeschluss beruht auf § 32 Flurbereinigungsgesetz. 
 
Die o.g. Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung sind bereits zur Einsichtnahme  
für die Beteiligten in der Zeit vom 07.01.2015 bis 04.02.2015 ausgelegt und in einem Termin am 
27.01.2015 (Anhörungstermin) erläutert worden. 
 
Gegen die ausgelegten Ergebnisse der Wertermittlung und im Anhörungstermin wurden keine 
Einwendungen vorgebracht. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung Widerspruch  
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Süd, 
Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Lüs     (DS) 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Eisleben – Süßer See“ 
 
Hinweisbekanntmachung über den Wirtschaftsplan 2015 
 
Am 15.12.2014  wurde durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes  
„Eisleben – Süßer See“ mit Beschluss-Nr.:  32/2014 der Wirtschaftsplan 2015 beschlossen. 
Der Beschluss (Satzung) zum Wirtschaftsplan 2015 des Abwasserzweckverbandes  
„Eisleben – Süßer See“  wurde im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben, Jahrgang 25,  
Mittwoch, den 25. Februar 2015, Nummer 2 veröffentlicht. 
 
 
 
gez. Gimpel 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
 
 


